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Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland e.V. - Friedrichstr. 95 - 10117 Berlin - Tel: 030-27593429 - Fax: 030-27593430

2. Dezember 2011
P r e s s e e r k l ä r u n g
Anläßlich des Welttages der Menschen mit Behinderungen (3. Dezember) erklärt für den Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland "Für Selbstbestimmung und Würde" e.V. (ABiD) dessen Vorsitzender, Dr. Ilja Seifert:
Teilhabeermöglichung durch Leistungsgesetz
Gebot der Stunde ist ein bundesweites Leistungsgesetz. Es geht um volle und  selbstbestimmte Teilhabe. Der Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile muß diskriminierungs- und stigmatisierungsfrei, also einkommens- und vermögens-unabhängig erfolgen. Der ABiD unterbreitete dafür schon vor Jahren konkrete Vorschläge.
Zur vollen Teilhabe gehört - die UN-Behindertenrechtskonvention gebietet das -, organisierte Behindertenbewegte aktiv in die Gesetzgebung einzubeziehen. Der ABiD ist bereit und verfügt über fähige Personen, an dieser Aufgabe verantwortungs-voll mitzuwirken. Aber Selbsthilfe muß auch materiell in die Lage versetzt werden, dieser Aufgabe zu genügen. Dazu brauchen wir sichere institutionelle Förderung. 

Zur vollen Teilhabe gehört die Verhinderung und der Abbau von Barrieren. Längst überfällig sind dafür auf mindestens zehn Jahre angelegte, zusätzliche  Konjunktur-programme im Verkehrs- und Baubereich. Allein für die Beseitigung baulicher Barrieren hält der ABiD mindestens 1 Mrd. €uro/Jahr für erforderlich. Das Verkehrs-wesen braucht analoge Programme, die unterschiedliche Verkehrsträger und Mobilitätsanforderungen differenziert berücksichtigen. 

Zur vollen Teilhabe gehört der Erfahrungsaustausch Betroffener auf allen Ebenen. Projekte der Entwicklungszusammenarbeit müssen auch Menschen mit Behinderungen zugute kommen. Der ABiD wird dafür seine guten Kontakte –  insbesondere zu osteuropäischen Behindertenorganisationen und zum Europäischen Behindertenforum (EDF) – weiterentwickeln. Von der Bundesregierung und der Europäischen Kommission erwarten wir sowohl, daß sie unsere Erfahrungen in ihre Arbeit einbeziehen als auch, daß sie unsere zukünftigen Projekte in diese Richtung angemessen fördern. Je mehr Kontakte zustande kommen, desto intensiver und erfolgreicher wird der Erfahrungsaustausch. Es geht sowohl um konzeptionellen Vorlauf auf Vorstandsebene als auch um persönliche Begegnungen auf kommunaler und regionaler Ebene. 
In jedem Falle steht die Menschenrechtsperspektive der UN-Behindertenrechts-konvention im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten.
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